


Beiträge zum Kartellrecht

herausgegeben von

Michael Kling und Stefan Thomas

12





Mohr Siebeck

Martin Fink

Wirksamer Schutz  
der Verteidigungsrechte  
im EU-Kartellverfahren

Reichweite und Rechtsfolgen



Martin Fink, geboren 1984; Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Konstanz; 
2010–2013 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für deutsches und Europäisches Pri-
vat- und Wirtschaftsrecht an der Universität Konstanz; seit 2014 Rechtsanwalt in Stuttgart; 
2019 Promotion.
orcid.org/0000-0002-4079-164X

ISBN 978-3-16-159332-1 / eISBN 978-3-16-159333-8
DOI 10.1628/978-3-16-159333-8

ISSN 2626-773X / eISSN 2626-7748 (Beiträge zum Kartellrecht)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Natio nal-
bibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de ab-
rufbar.

©  2021 Mohr Siebeck Tübingen.  www.mohrsiebeck.com 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außer halb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags un-
zulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für die Verbreitung, Vervielfältigung, Übersetzung 
sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde Druck in Tübingen gesetzt, auf alterungsbeständiges Werkdruck-
papier gedruckt und von der Buchbinderei Spinner in Ottersweier gebunden. 

Printed in Germany. 



Vorwort
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Einleitung

„The laws of God and man both give the party an oppor-
tunity to make his defence, if he has any. I remember to 
have heard it observed by a very learned man upon such 
an occasion, that even God himself did not pass sentence 
upon Adam before he was called upon to make his de-
fence […]“.

Sir John Fortescue,  
Chief Justice, Court of King’s Bench (England)1

Die fundamentale Bedeutung der Verteidigungsrechte lässt sich kaum treffender 
umschreiben als mit diesem Zitat aus dem 18. Jahrhundert. Sie bilden das Gegen-
gewicht zu den staatlichen Ermittlungs- und Entscheidungsbefugnissen insbe-
sondere im strafrechtlichen Bereich und stehen deshalb häufig in einem Span-
nungsverhältnis zu einer effektiven Durchsetzung des Sachrechts durch Behör-
den und Gerichte. Auf Unionsebene zeigt sich dieses Spannungsverhältnis 
insbesondere im Kartellverfahrensrecht, dessen erklärtes Ziel es ist,

„für die wirksame Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften […] zu sorgen und zugleich die 
Achtung der grundlegenden Verteidigungsrechte zu gewährleisten“.2

Dieser, der Rechtsdurchsetzung gleichrangig gegenübergestellte Rechts schutz-
auftrag des Verfahrensrechts, richtet sich besonders an die Europäische Kommis-
sion (Kommission) als „Herrin“ des Kartellverfahrens.3 In der Praxis sind effek-

1 The King v. the Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (1723) 
1 Str. 557, 567.

2 EGr. 5 der Verordnung (EG) Nr.  1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchfüh-
rung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (im Folgen-
den „VO 1/2003“), ABl.  Nr. L 1/1, zuletzt geändert durch VO (EG) 487/2009, ABl.  2009 Nr. L 
148/1. Für den Bereich der Fusionskontrolle vgl. EGr. 10 der Verordnung (EG) Nr.  802/2004 
der Kommission vom 21. April 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.  139/2004 des 
Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (im Folgenden „VO 
802/2004“), ABl.  Nr. L 133/1, berichtigt in ABl.  Nr. L 172/9, zuletzt geändert durch DVO (EU) 
1269/2013, ABl.  2013 Nr. L 336/1.

3 Vgl. Schubert, Legal privilege und Nemo tenetur, S.  41, sowie näher u. §  1 II. 1. a).
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tive Verteidigungsrechte jedoch nicht leicht in Ausgleich zu bringen mit einer 
effektiven Kartellrechtsdurchsetzung.

Die Aufmerksamkeit gilt oft Letzterer, wie das folgende Zitat der damaligen 
EU-Kommissarin für Wettbewerb, Neelie Kroes, verdeutlicht:

„Nothing is more fundamentally wrong in our field than a cartel, and nothing requires more 
energy and creativity to combat. […] Our task is made harder because cartels are always chang-
ing shape – adapting like viruses to fight our attempts to kill them off. Always building up re-
sistance, always trying to outsmart us. […] I don’t want to merely destabilise cartels. I want to 
tear the ground from under them. This requires effective deterrence across a range of competi-
tion systems appropriate to the legal traditions of each country.“4

Eine besondere Effektivität der kartellbehördlichen Durchsetzungstätigkeit 
könnte man auf europäischer Ebene vordergründig noch damit rechtfertigen, 
dass die Europäische Union immerhin keine strafrechtlichen Kompetenzen be-
sitzt und die kartellrechtlichen Geldbußen deshalb ausdrücklich „keinen straf-
rechtlichen Charakter“5 haben sollen.6

Aber auch auf nationaler Ebene richtet sich das Augenmerk häufig auf eine 
möglichst effektive Kartellrechtsdurchsetzung. Das verdeutlicht ein bildliches 
Zitat von Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts:

„Es ist mitunter gar nicht so einfach, sich […] gegen global aufgestellte Konzerne durchzuset-
zen. Zum Glück haben wir die Folterinstrumente, die wir nötigenfalls auch einsetzen.“7

Die besondere Aufmerksamkeit, die der Effektivität der Kartellrechtsdurchset-
zung zuteil wird, zeigt sich aber vor allem auch an der geplanten weitgehenden 
Angleichung des nationalen Kartellverfahrensrechts an das europäische durch 
die sog. ECN+-Richtlinie „zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden der Mitglied-
staaten im Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der Wettbewerbsvor-
schriften und zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens des Binnen-
markts“.8 Deren Umsetzung mit der zehnten GWB-Novelle9 dürfte zu einer 

4 Rede v. 08.10.2009 in Brasília, „Tackling cartels – a never-ending task“, SPEECH/09/454.
5 Vgl. Art.  23 Abs.  5 VO 1/2003 bzw. Art.  14 Abs.  4 Verordnung (EG) Nr.  139/2004 des 

Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(„EG-Fusionskontrollverordnung“), ABl.  Nr. L 24/1 (im Folgenden „FKVO“).

6 Vgl. etwa Wiedemann/Dieckmann, Handbuch Kartellrecht, §  41, Rn.  5: „Für das Kom-
missionsverfahren gelten somit nicht die für das Strafverfahren geltenden Regeln […]“.

7 Nach Busse/Beise, Süddeutsche Zeitung (online), Beitrag v. 20.10.2013, Bundeskartell-
amt droht Amazon mit „glasklarer Verfügung“, http://www.sueddeutsche.de/ wirtschaft/ermitt 
lungen-wegen-marktbehinderung-bundeskartellamt-droht-amazon-mit-glasklarer-verfuegung- 
1.1799051 (zuletzt besucht am 18.01.2020).

8 Richtlinie (EU) 2019/1 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 
2018, ABl.  Nr. L 11/3.

9 Vgl. den Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für ein 
Zehntes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen für ein fokus-
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erheb lichen Verringerung des – bisher strafprozessual geprägten – verfahrens-
rechtlichen Schutzes der betroffenen Unternehmen im deutschen Kartellverfah-
ren führen.10

Dabei ist auf nationaler Ebene die strafrechtliche Dimension des (deutschen 
und europäischen) Kartellrechts durchaus anerkannt.11 Der Verweis auf eine feh-
lende strafrechtliche Kompetenz der Union wäre folglich zu kurz gegriffen. Ins-
besondere kann die rechtliche Charakterisierung des Verfahrens nach der jewei-
ligen Rechtsordnung auch keine abschließende Aussage darüber treffen, ob bei-
spielsweise im Völkerrecht verankerte strafrechtliche Garantien Anwendung 
finden oder nicht.12 Wesentliche Verteidigungsrechte wie das rechtliche Gehör 
oder das Recht auf eine angemessene Verfahrensdauer sind zudem nicht auf den 
strafrechtlichen Bereich beschränkt, sondern sind schon im Bereich reinen Ver-
waltungshandelns zu beachten.13

Zwar erkennt auch die Europäische Kommission die grundlegende Bedeutung 
der Verteidigungsrechte im EU-Kartellverfahren an und hat im Jahr 2001 die 
Gewährung rechtlichen Gehörs auf einen vom fallbearbeitenden case team unab-
hängigen Anhörungsbeauftragten übertragen, dessen Mandat 2011 weiter ge-
stärkt und auf die Gewährleistung einer wirksamen Ausübung der Verteidigungs-
rechte insgesamt ausgeweitet wurde.14 Allerdings stellt die Kommission dieses 
Mandat gerade unter den Vorbehalt einer effektiven Kartellrechtsdurchsetzung.15

siertes, proaktives und digitales Wettbewerbsrecht 4.0 (GWB-Digitalisierungsgesetz) in der 
Fassung vom 07.10.2019 bzw. 24.01.2020.

10 Vgl. hierzu statt vieler Klumpp, NZKart 2020, 9, 13 f. Die ECN+-Richtlinie und ihre 
Umsetzung auf nationaler Ebene sind nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, die 
sich dem EU-Kartellverfahrensrecht widmet und lediglich zu Vergleichszwecken auch den 
Blick auch auf die – noch nicht an das EU-Kartellverfahrensrecht angeglichenen – bisherigen 
Systeme in Deutschland und Frankreich richtet.

11 Vgl. nur den Zwischenbericht des Bundeskartellamtes zum Expertenkreis Kartellsank tio-
nen recht, NZKart 2015, 2 ff. Das Bundeskartellamt ist u. a. zur Festsetzung von Unternehmens-
geldbußen für Straftaten nach §  298 StGB gem. §  82 S.  1 Nr.  1 GWB i. V. m. §  30 OWiG er-
mächtigt und verfügt in Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen das deutsche und europäi-
sche Kartellrecht (§§  81, 82 GWB) aufgrund der Verweisung in §  46 Abs.  1 OWiG über 
strafverfahrensrechtliche Ermittlungsbefugnisse.

12 Vgl. die Nachweise in §  1 Fn.  187.
13 Vgl. nur Art.  41 Abs.  1 und 2 lit.  a, b Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

vom 7. Dezember 2000 in der Fassung v. 12.12.2007, ABl.  2007 Nr. C 303/1, zuletzt veröffent-
licht in ABl.  2012 Nr. C 326/391.

14 Vgl. hierzu im Einzelnen unter §  1 I. 2. e).
15 Vgl. Präsident der Europäischen Kommission, Beschl. v. 13.10.2011 über Funktion und 

Mandat des Anhörungsbeauftragten in bestimmten Wettbewerbsverfahren, ABl.  2011 Nr. L 
275/29 (dort Art.  3 Abs.  2), sowie näher unter §  1 II. 3. a) aa).
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Auch die europäische Rechtsprechung lässt sich in diesem Sinne interpretie-
ren. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) betont vor allem in jüngerer Zeit, man 
könne von einem Kartellverfahren betroffenen Unternehmen

„angesichts der Notwendigkeit, die Beachtung des Wettbewerbsrechts der Union durchzuset-
zen, […] nicht aus dem bloßen Grund der Nichteinhaltung einer angemessenen Entscheidungs-
frist erlauben […], eine Geldbuße dem Grund oder der Höhe nach in Frage zu stellen“.16

Die unterschwellig mitschwingende Wertung, wonach die Durchsetzungstätig-
keit der Kommission durch die Gewährleistung von Verteidigungsrechten nicht 
„behindert“ werden soll, hat das Gericht erster Instanz (nunmehr Europäisches 
Gericht; EuG) etwa im Zusammenhang mit der Selbstbelastungsfreiheit Betrof-
fener auch schon deutlicher zum Ausdruck gebracht:

„Die Anerkennung eines absoluten Auskunftsverweigerungsrechts […] ginge in der Tat über 
das hinaus, was zur Erhaltung der Verteidigungsrechte der Unternehmen erforderlich ist, und 
würde zu einer ungerechtfertigten Behinderung der Kommission bei der Erfüllung der ihr […] 
übertragenen Aufgabe führen, die Wettbewerbsregeln im Gemeinsamen Markt zu überwachen“ 
(Hervorhebung d. Verf.).17

So soll die Kommission von den betroffenen Unternehmen zwar kein positives 
Eingeständnis eines Kartellverstoßes verlangen können, wohl aber die Herausga-
be (selbst-) belastender Beweismittel.18 Darüber hinaus hat das EuG deutlich ge-
macht, dass es bestimmte Verletzungen von Verteidigungsrechten wie etwa der 
Unschuldsvermutung grundsätzlich als nicht relevant für den Ausgang eines 
Kartellverfahrens ansieht, indem es von den Betroffenen den Nachweis verlangt, 
dass der Verfahrensausgang durch die Verteidigungsrechtsverletzung beeinflusst 
wurde:

„Nach ständiger Rechtsprechung kann eine Unregelmäßigkeit dieser Art zur Nichtigerklärung 
der fraglichen Entscheidung führen, wenn erwiesen ist, dass ohne sie die Entscheidung inhalt-
lich anders ausgefallen wäre […]. Im vorliegenden Fall hat [das betroffene Unternehmen, 
d. Verf.] einen solchen Beweis allerdings nicht erbracht.“19

16 EuGH, Rs. C-40/12 P – Gascogne Sack Deutschland, ECLI:EU:C:2013:768, Rn.  84; 
ebenso Rs. C-58/12 P – Groupe Gascogne, ECLI:EU:C:2013:770, Rn.  78; Rs. C-50/12 P – 
Kendrion, ECLI:EU:C:2013:771, Rn.  87; Rs. C-578/11 P – Deltafina, ECLI:EU:C:2014:1742, 
Rn.  84; vgl. auch Rs. C-385/07 P – Der Grüne Punkt, Slg. 2009, I-6155, Rn.  194; Rs. C-238/12 
P – FLSmidth, ECLI:EU:C:2014:284, Rn.  115; Rs. C-243/12 P – FLS Plast, ECLI:EU: 
C:2014: 2006, Rn.  134.

17 EuG, Rs. T-112/98 – Mannesmannröhren-Werke, Slg. 2001, II-729, Rn.  66; verb. Rs. 
T-236, 239, 244–246, 251, 252/01 – Tokai Carbon, Slg. 2004, II-1181, Rn.  402.

18 So die ständige Rechtsprechung der europäischen Gerichte, die z. B. in EGr. 23 VO 
1/2003, EGr. 41 FKVO aufgegriffen wurde, vgl. noch im Einzelnen §  2 IV.

19 EuG, Rs. T-110/07 – Siemens, Slg. 2011, II-477, Rn.  402; vgl. auch Rs. T-43/92 – Dunlop 
Slazenger, Slg. 1994, II-441, Rn.  29, jeweils zur vorzeitigen Bekanntgabe von Entscheidungs-
inhalten als möglichem Verstoß gegen die Unschuldsvermutung; Rs. T-57/01 – Solvay, Slg. 
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Nach diesem Maßstab blieben Verteidigungsrechtsverletzungen im Grundsatz 
folgenlos, weil die Betroffenen behördeninterne Abläufe nachzeichnen müssten, 
die ihnen regelmäßig nicht zugänglich sind.20

Das zeigt, wie fragil das mit dem Kartellverfahrensrecht angestrebte Gleich-
gewicht zwischen Rechtsdurchsetzung und Rechtsschutz ist. Insbesondere be-
steht die Gefahr, dass nicht nur der Anwendungsbereich der Verteidigungsrechte, 
sondern auch die Rechtsfolgen ihrer Verletzung einer möglichst effektiven Kar-
tellrechtsdurchsetzung untergeordnet werden und eher auf best practices21 hin-
auslaufen als auf einen „fundamentalen Grundsatz“ der europäischen Rechtsord-
nung, wie der EuGH ihn für das Kartellverfahren vor der Kommission schon früh 
ausdrücklich anerkannt hat.22

Dabei sind die Verteidigungsrechte (Verfahrens-) Grundrechte, die der EuGH 
aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten, insbesondere 
der Europäischen Menschenrechtskonvention23 (EMRK), hergeleitet hat24 und 
die heute tief im Primärrecht verankert sind.25 Ein grundsätzlicher Durchset-
zungsvorrang der Wettbewerbsregeln der Europäischen Union (insbesondere 
Art.  101 und 102 AEUV) vor den Verteidigungsrechten der betroffenen Unter-
nehmen ist dementsprechend nicht erkennbar. Vielmehr geht es, wie Generalan-
walt Geelhoed zutreffend festgehalten hat, um einen „Balanceakt“:

„Auf dem Spiel stehen der Schutz der Grundrechte einerseits und die wirksame Durchsetzung 
des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft [nunmehr Union, d. Verf.] andererseits. […] Es liegt 
auf der Hand, dass die wirksame Durchsetzung mit angemessenen Mitteln der fundamentalen 

2009, II-4621, Rn.  441, zur unvollständigen Gewährung von Akteneinsicht als möglicher Ver-
letzung rechtlichen Gehörs.

20 Vgl. im Einzelnen §  4 I. 3. d) dd).
21 Zu den sog. Best Practices der Kommission vgl. noch u. §  1 I. 2. e).
22 Vgl. EuGH, Rs. 374/87 – Orkem, Slg. 1989, 3283, Rn.  32; zuvor schon zu Einzelgewähr-

leistungen der Verteidigungsrechte EuGH, Rs. 85/76 – Hoffmann-La Roche, Slg. 1979, 461, 
Rn.  9; verb. Rs. 100–103/80 – Musique Diffusion française, Slg. 1983, 1825, Rn.  10; Rs. 
322/81 – Michelin, Slg. 1983, 3461, Rn.  7.

23 Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 
1950, SEV Nr.  5, BGBl.  II 1952, S.  685, 686, berichtigt auf S.  953, in der Fassung des Proto-
kolls Nr.  14 vom 13. Mai 2004 über die Änderung des Kontrollsystems der Konvention, SEV 
Nr.  194, BGBl.  II 2006, S.  138, 139, konsolidiert BGBl.  II 2010, S.  1198, 1199.

24 Vgl. nur EuGH, verb. Rs. 46/87, 227/88 – Hoechst, Slg. 1989, 2859, Rn.  12 ff. (zum 
rechtlichen Gehör); eing. u. §  1 I. 1. a).

25 Vgl. Art.  6 Abs.  1 und 3 EUV i. V. m. der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
vom 7. Dezember 2000 in der Fassung v. 12.12.2007, ABl.  2007 Nr. C 303/1, zuletzt veröffent-
licht in ABl.  2012 Nr. C 326/391 (vgl. insbesondere Art.  52 Abs.  1 S.  3), sowie der EMRK; im 
Einzelnen unter §  1 I. 1.
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Grundsätze der öffentlichen Rechtsordnung der Gemeinschaft möglich bleiben sollte, ebenso 
wie es offensichtlich ist, dass auch die Verteidigungsrechte beachtet werden sollten.“26

Dieser Balanceakt ist noch wenig erforscht. Bislang wurde insbesondere dem 
Umstand kaum Rechnung getragen, dass für die Reichweite des verteidigungs-
rechtlichen Schutzes nicht nur der Anwendungsbereich der einzelnen Garantien, 
sondern ebenso die Rechtsfolgen von Bedeutung sind, die bei Verletzung dieser 
Garantien greifen.27 Letztlich bestimmen die Rechtsfolgen, ob die Verteidigungs-
rechte in der Praxis wirksam in Anspruch genommen werden können.

Gerade unter diesem Gesichtspunkt bietet sich eine ganzheitliche Betrachtung 
der Verteidigungsrechte28 an, um anstatt von Insellösungen, die nur bestimmte 
(Teil-) Gewährleistungen erfassen, ein auf die Gesamtheit der Verteidigungsrech-
te angepasstes, ausgewogenes Rechtsfolgensystem zu ermöglichen, das zu vor-
hersehbaren Ergebnissen führt.29 Ziel ist es, einen Lösungsansatz für ein solches 
Rechtsfolgensystem aufzuzeigen.

Dem hier gebrauchten Begriff des Schutzes der Verteidigungsrechte bzw. des 
„Verteidigungsrechtsschutzes“ liegt vor diesem Hintergrund ein zweidimensio-
nales Verständnis zugrunde. Er bezieht sich sowohl auf den Schutz durch die 
Verteidigungsrechte, d. h. die Frage ihrer Schutzreichweite, als auch auf den 

26 GA Geelhoed, Schlussanträge zu EuGH, Rs. C-301/04 P – SGL Carbon, Slg. 2006, 
I-5915, Nr.  67; vgl. auch noch u. §  1 II. 3. a) cc).

27 Eine Untersuchung, die neben dem Anwendungsbereich von Verteidigungsrechten (u. a. 
im europäischen Kartellrecht) auch die Rechtsfolgen ihrer Verletzung thematisiert, findet sich 
bei Mader, Verteidigungsrechte. Diese inzwischen mehr als zehn Jahre zurückliegende Arbeit, 
die für die Bestimmung der Rechtsfolgen maßgeblich auf die Reichweite des behördlichen 
Ermessens abstellt, ist für das EU-Kartellrecht nach der aktuellen Rechtsprechung zum (ge-
richtlich voll überprüfbaren) Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum der Kommission jedoch 
in einem wesentlichen Gesichtspunkt überholt, vgl. hierzu unter §  4 I. 3. d) cc) (2). Sowohl dem 
Anwendungsbereich als auch dem Rechtsschutz verschiedener Verteidigungsrechte widmen 
sich auch Pliakos, Les droits de la défense; Weiß, Verteidigungsrechte; Vilsmeier, Tatsachen-
kontrolle und Beweisführung im EU-Kartellrecht. Diese Arbeiten setzen gleichwohl andere 
Schwerpunkte und gehen nur am Rande auf die Folgen der Verletzung von Verteidigungsrech-
ten ein. Grundlegend der Wirksamkeit des Rechtsschutzes in der Europäischen Union widmet 
sich Last, Garantie wirksamen Rechtsschutzes, ohne dabei allerdings speziell auf die Rechts-
folgen von Verteidigungsrechtsverletzungen einzugehen.

28 Weitere Arbeiten widmen sich im Wesentlichen ausgewählten Verteidigungsrechten, z. B. 
Gumbel, Grundrechte im EG-Kartellverfahren; Pascu, Verteidigungsrechte; Rauber, Verteidi-
gungsrechte; Heidenreich, Anhörungsrechte; Schubert, Legal privilege und Nemo tenetur; 
Thanos, Die Reichweite der Grundrechte im EU-Kartellverfahrensrecht; vgl. außerdem Vils-
meier, Tatsachenkontrolle und Beweisführung im EU-Kartellrecht, unter Kapitel 3.

29 Die europäische Rechtsprechung fällt hinsichtlich der Rechtsfolgen von Verteidigungs-
rechtsverletzungen und insbesondere den Auswirkungen auf den Bestand von Beschlüssen der 
Kommission bislang sehr einzelfallbezogen aus und hat zu einer Vielzahl von Formeln geführt, 
deren Anwendungsbereich und Verhältnis weitgehend ungeklärt ist, vgl. noch §  4 I. 3. c).



7Einleitung

Schutz der Verteidigungsrechte, also die Rechtsfolgen und den Rechtsschutz im 
Falle ihrer Verletzung. Für beide Ebenen des Verteidigungsrechtsschutzes ist zu 
klären, wie der Balanceakt im Verhältnis zur Durchsetzungstätigkeit der Kom-
mission gelingt. Einen wesentlichen Gradmesser hierfür bildet der den Verfas-
sungstraditionen der EU-Mitgliedstaaten gemeinsame Maßstab der EMRK und 
ihrer Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR), aus dem sich die Verteidigungsrechte ableiten.30 Besonderes Augen-
merk gilt in diesem Zusammenhang der Rechtsnatur des EU-Kartellverfahrens, 
insbesondere in Anbetracht der Sanktionsbefugnisse31 der Kommission. Auf der 
Ebene der Rechtsfolgen verspricht zudem ein Blick auf das französische Verwal-
tungsprozessrecht, das Pate gestanden hat für den europäischen Individual-
rechtsschutz, hilfreiche Erkenntnisse.32 Aus diesen Erkenntnisquellen lässt sich 
ableiten, wie den Verteidigungsrechten zu praktischer Wirksamkeit verholfen 
werden kann.33

30 Vgl. schon die Nachweise in Fn.  24 sowie im Einzelnen unter §  1 I. 1.
31 Neben Geldbußen geht es hierbei auch um Zwangsgelder, vgl. den Titel des fünften Ka-

pitels der Verordnung Nr.  1/2003 („Sanktionen“), eing. u. §  1 II. 1.
32 Vgl. hierzu unter §  3 III sowie §  4 I. 3.
33 Vorläufige Teilerkenntnisse aus dieser Arbeit sind veröffentlicht bei Fink, ELR 2011, 

326 ff. Dies betrifft Passagen zur Rechtsnatur des EU-Kartellverfahrens (mit Blick auf Geldbu-
ßen), zu den Grundsätzen des Rechtsschutzes vor den Unionsgerichten (insbesondere im Wege 
der Nichtigkeitsklage), zum rechtlichen Gehör (insbesondere zum Akteneinsichtsrecht), zum 
Recht auf angemessene Verfahrensdauer sowie zur (früheren) Praxis einer Bußgeldreduzierung 
in überlangen Verfahren. Die entsprechenden Stellen sind durch ausdrückliche Hinweise in den 
Fußnoten kenntlich gemacht.
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